
Forderungskatalog an die GEMA 
 

                                                        

                         

                                      , Urhebern, Musikern und Verwertern 

 

Begründungen 

 

                                              Tarife sollen nicht in Kraft treten 
 

                                                                                         

                                                                               

                                                                -                      

         n                                                                  

                                                                                      

       , innerhalb eines derart kurzen Zeitraum                                 

                                                                . Weiterhin liegen bei 

vielen Betrieben die Belastungen unter Einbeziehung der Abgaben an die GVL (Gesellschaft 

zur Verwertung von Leistungsrechten) bei bis                                           

                                                                                 

                    . Dies ist jedoch eine Kann-Bestimmung, liegt im Ermessensspielraum 

der GEMA ohne einen Rechtsanspruch des Veranstalters und aufgrund des Verhaltens der 

GEMA in den letzten Jahren ist dies keine                 verlässliche Regelung. 

 

                                -                                               

basieren 
 

                                 erechnung von u                   -        , wie 

z.B. beim Tarif U-K festgelegt, der B     -                                             

                                         , d.h. Veranstalter den gesetzlichen 

Umsatzsteuersatz (7% oder 19%) an das F                                       

                                           Bund und ist ein reiner Durchlaufposten im 

Geschäftsbetrieb                                       arüber verfügen. Durch die B     -

                                            -                               

Musikveranstaltung verzerrt. Die Brutto-Regelung birgt große Risiken. Derzeit erfolgt u.a. 

durch die Prüfung der Finanzämter eine Neueinstufung vieler Veranstaltungen von 7% auf 

19%, z.T. sogar rückwirkend. Gegen diese Einstufungen besteht kein Rechtsmittel.Weitere 

Unsicherheit besteht in der möglichen Anhebung des Mehrwertsteuersatzes.  

 

3. Abkopplung der GVL-                     -         
 

Es ist nicht nachvollziehbar, warum der Wert von Leistungsschutzrechten z.       

                                                                                              

                                                                                           

                                               , nehmen imm                        

                                     , weshalb Leistungsschutzrechte im Bereich der 

Musiknutzung immer mehr an Bedeutung verlieren. 



 

                                                                       
 

                                                                                        

eine sehr geringe oder gar keine GEMA-Gebühr                                                

                                                                                    -

       rn                                                                               

                                                                                          

                                . 

 

5. Die Abrechnung der Musiknutzung soll titelgenau erfolgen 
 

                                                                               

                                                                                   

                                                                                             

                                                                                         

                                                                                        . 

                                                                                     

                                                                                      

                                             -                                  

                                                                                    

dadurch verhindert werden. 

 

                                                                                    

                                                                                  

e                                     
 

                                                                                      

                                                                                      

                                 , Werkzeug                                             

                                                                                     

                                                                                  

                                                                                   . 

 

7. Abschaffung der GEMA Vermutung 
 

Durch Rechtsprechung wurde die sogenannte GEMA-Vermutung festgestellt. Diese besagt, 

dass mit Sicherheit davon auszugehen ist, dass bei einer Musikveranstaltung immer GEMA-

pf                                                           -                        . 

Dies war bis vor                                                                          

                                                                                         

                                                                                            

                                                                                            

                                                                                         

                                                                                        

                                                                                       . Das hat 

zur Folge, dass der Anteil GEMA-pflichtiger Musik immer mehr abnimmt und bei 

Veranstaltungen teilweise unter 50% liegt. Die GEMA-Vermutung ist daher nicht mehr 

zeitgemäß und kann in dieser Form nicht mehr aufrecht erhalten werden. 

  



8. Festlegung aller Tarife der GEMA und GVL durch ein unabhängiges Gremium 
 

Die GEMA in ihrer Rechtsform eines Verein                                              

der Verwertung von Urheberrechten im Bereich Musik, die GVL im Bereich der 

Leistungsschutzrechte. Das Urheberrecht als Eigentumsrecht ist nach Artike              

                     , soll jedoch nach § 14 Absatz 2 GG auch der Allgemeinheit dienen. 

Die Tarifreform der GEMA, die zum 01.04.2013 in Kraft treten soll, zeigt einmal mehr, dass 

die GEMA dieser Forderung nicht gerecht wird. Durch massive Ko                           

                                                                                    

                                                                                   

                                          . Aus diesem Grund                         

                            -                                                      

                                                                                         

                                                          eden. 

 

9. Die GEMA soll in Zukunft besser kontrolliert werden 
 

                   -                                                                

Vorgehensweisen der GEMA, intern sowie extern, erwiesen. Wir schlagen vor, die Kontrolle 

dem Bundeskartell                                                       

                                                                                  

werden: 

✔ Angemessenheit der Tarife  

✔                                                          

✔                                     – Vermutung  

✔                                                                                       g 


